Reglement
uber die Organisation der Sozialhilfe

der Einwohnergemeinde Dittingen

Vom 16. Dezember 2002

Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Dittingen, gestitzt auf § 47 Absatz 1 Ziffer

2 des Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970 (GemG), beschliesst:

A. Allgemeine Bestimmungen

§1 Sozialhilfe

' Die Sozialhilfe hat zur Aufgabe, personlicher Hilfsbedurftigkeit vorzubeugen, deren Folgen zu
lindern oder zu beheben sowie die Selbstandigkeit und die Selbsthilfe zu erhalten und zu for-

dern.

2 Alle Massnahmen der Sozialhilfe haben die Wiirde der Betroffenen zu respektieren.

§2 Organe

' Die Sozialhilfe wird durch die Sozialhilfebehérde und der Sozialberatung ausgetibt.

2Die Sozialhilfebehdrde

a. Ist besorgt dafiir, dass vorbeugende Massnahmen, welche das Abrutschen von Perso-
nen in die Bedurftigkeit verhindern kann, durchgefiihrt werden.

b. stellt sicher, dass alle hilfesuchenden und hilfsbedurftigen Personen fachgerecht bera-
ten und im erforderlichen Umfang unterstitzt werden;

C. regelt die Rechte und Pflichten der bediirftigen Personen nach Massgabe des Uberge-

ordneten Rechts sowie in Form von Verfligungen;



kann Grundsatzentscheide fallen die in ihre Kompetenz fallen. Sie bemiiht sich dabei
um regionale Koordination;

Ubertragt die eigentlichen Aufgaben der Sozialberatung an professionelle Dienste, vor-
zugsweise an einen regionalen Anbieter, dem sie klare Auftrage erteilt, die zur Erfullung
notige Kompetenz einrdumt und die entsprechende Verantwortung Ubertragt;

sorgt daflir, dass die nétige Infrastruktur sowie ausreichende personelle und finanziellen
Mittel zur Verfigung stehen.

kann in die Sozialhilfe-Akten der Sozialberatung Einsicht nehmen.

pflegt den Kontakt mit anderen Gemeindebehdrden, mit den Sozialhilfebehérden ande-
rer Gemeinden sowie mit dem Kanton;

erstellt zusammen mit dem Gemeinderat den Voranschlag im Sozialhilfebereich zuhan-

den der Gemeindeversammlung.

*Die Sozialberatung

a.

§3

berat fachgerecht (Berufskodex der Sozialabeiter) die hilfesuchenden und hilfsbedrfti-
gen Personen,
vollzieht die Verfligungen der Sozialhilfebehorde,

ist der Sozialhilfebehorde untergeordnet,

Schweigepflicht

' Die Mitglieder der Sozialhilfebehtrde sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialbe-

ratung und der Ubrigen Gemeindeverwaltung unterstehen der Schweigepflicht gemass dem Ge-

meindegesetz.

2 Private, die fiir die Organe der Sozialhilfe tatig sind, unterstehen derselben Schweigepflicht.



§4  Auskiinfte an die Priufungskommissionen

' Die Sozialhilfebehorde und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialdienstes gewahren
der Rechnungsprifungskommission Akteneinsicht und erteilen ihr iber Gegenstande, die sich
auf das Rechnungswesen beziehen, Auskunft, soweit die Akten bzw. die Gegenstande nicht
Personendaten enthalten.

2 Die Sozialhilfebehdérde und auf deren Anweisung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des So-
zialdienstes gewahren der Geschaftsprifungskommission Akteneinsicht und erteilen ihr Gber
Gegenstande Auskunft, soweit die Akten bzw. die Gegenstande nicht Personendaten enthalten.

§5 Fortbildung

' Die Mitglieder der Sozialhilfebehdrde besuchen die zur Auslibung ihres Amtes nétigen Fortbil-

dungsveranstaltungen.
2 Die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialberatung richtet sich nach deren

eigenen Bestimmungen, welche auf eine gute Qualitat der Dienstleistungen ausgerichtet sein

mussen.

B. Sozialhilfebehorde

§6 Stellung und Organisation

' Die Sozialhilfebehorde nimmt exekutive und strategische Funktionen der Sozialhilfe in der Ge-

meinde wahr.

2 Sie kann sich mit den gleichen Behoérden umliegender Gemeinden vereinen, unter Wahrung

der ihr vom Gesetz Ubertragenen Aufgaben.

® Die Beschlisse werden von einem Mitglied der Behorde protokolliert.



§ 7  Aktenauflage

Die Sitzungsakten liegen mindestens 3 Tage vor der Sitzung auf der Gemeindeverwaltung auf

und kdnnen von den Behérdemitgliedern dort eingesehen werden.

§8 Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilnehmer

' An der Sitzung nehmen die Behordemitglieder teil. Die Sozialberatung kann beratend beigezo-

gen werden, einmal pro Jahr ist deren Teilnahme zwingend.

3 Die Sozialhilfebehdrde kann zu einzelnen Geschaften Fachleute anhdren.

§9 Beschlussfassung

' Die Sozialhilfebehorde trifft die Verfligungen und die Gbrigen Beschlisse in der Regel an Sit-

zungen.

2 Sie kann die Verfigungen und die tbrigen Beschliisse ausnahmsweise auf dem Zirkulations-

weg treffen.

® In dringenden Fallen kann das Prasidium eine provisorische Verfligung treffen. Diese bedarf

zu ihrer definitiven Geltung der Genehmigung durch die Behérde an der nachsten Sitzung.

§ 10 Sitzungsprotokoll

' Das Protokoll der letzten Sitzung liegt mindestens 3 Tage vor der Sitzung auf der Gemeinde-

verwaltung auf und kann von den Behdrdemitgliedern dort eingesehen werden.

2 Der Gemeinderat erhalt ein Beschlussprotokoll der ihn betreffenden Geschafte.



§ 11 Schriftstlicke
' Verfligungen der Sozialhilfebehorde sind vom Prasidium und eines weiteren an der betreffen-
den Sitzung anwesenden Behoérdemitgliedes zu unterzeichnen. Die weiteren Formvorschriften

fur die Verflgungen richten sich nach dem Gemeindegesetz.

2 Weitere Schriftstlicke der Sozialhilfebehorde, sind vom Prasidium zu unterzeichnen.

§ 12 Buchhaltung

' Die Gemeindeverwaltung fiihrt die Buchhaltung fir die Sozialhilfebehorde.

2 Die mit der Buchhaltung betrauten Gemeindeangestellten unterstehen einer internen Schwei-

gepflicht.

C. Schlussbestimmung

§ 13 Genehmigung und Inkrafttreten

' Dieses Reglement bedarf der Genehmigung der Finanz- und Kirchendirektion.

2 Es tritt am 01.01.2003. in Kraft.



VERFUGUNG
[ i f‘ DER FINAMNZ- UND KIRCHENDIREKTION BASEL-LANDSCHAFT
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Elnwohmergemelnde Dittingen - Sozialhiifereglemant

L

Am 18, Dazember 2002 hat die Gemeindeversammiung dar Evrwohnangemenda Dittin-

gan cas Raglemanl Uber dig Organisalion der Soziahilfe beschicszan, Die kommunalke
Referendumsfist ist unbeniezt abgelaufen.

a} Gerdss § 168 Buchslabe b des Gemaindegesetzes (GemiG) sind die Gemeinderes la-
manis dem kanianalen Ayfsichtsorgan zur Genshmigung vorzueges. Aufsichisprgan it
dig Finang- und Kirchendirekion (§ 167 Absaz 2 GamG in Verbindumg meil § 125 des De-
krets vom 8. Juni 1983 rurm Verssllungsompanisationsgesetz sowie § 2 Buchstabe i dar
Varordrung] wormn 8. ME2 1998 Obar die Genehmigung der Gameindsnegismenia).

E)] § 6 Ahsair 2 sisht vac, cass son de Jexatcfebshords me den gleschen Behtrden
vmliagendar Gemeinden veminen kinna, Diese Repelung widu:‘spricht' dart Ubagaced-
naten § 3da GemG, wonach gemainsame Bendrden nicht derch die setroflenan Behdirden
sulbgl gaschation wardan kinnen, spndem nur aul dam YWepa Ooer die Gamalngdawvar-
sarrmiung und die Urne (§ 3Ma Absaiz 3 Satz 2 GemG). Die Genehmigueg karn deshal
nur untar Varbehall ervahnler Bestmmung erteil wentan. Dles st dar Semeinda im V-
priafungsverfatiren am 4, Juli 2002 auch 50 angazelgl warder,

¢} Dim (brigen Reglamentsbeslimmuangen kdnnes genehmegt werden: &le alnd rechigkon-
form.

SAEs Das Reglement wom 1€, Dezember 2002 dber dia Orgarisation dar Soziglhile der
Eimvohnergameinda Qittlrgen wird mil Ausnahme von § 6 Absatz 2 genakhmigt
urd rUckwithend auf den 1 Janse- 2003 in Krafl peselzt § B Absalz 2 wad nur
unter Varbehalt won § 34a Germ3 genehmigt.

Gepen disss Varflioung kann -nner 10 Tagen el der Zustellung schiift:ch und bagei ndzt
Berchwands biim Regerungsrat srhoben werden. Die Seschwerds hat ein keres
Rechisbegehren zu enthalten. und disser Evlscheld oder sine Kopie davon ist beizuegen.

Varleler: . Gemglrderal Ditingan, 42423 Citungen (eingeschrieben)
- Kantonaios Sczialamt | il Reglamonisaxnmplar)
- Sishssielle Gemeindan

FIMAMNZ- LUND KIRCHENDIREKTION
DESZ KANTOMS B.&SEL-LANIDSG HAFT

Kt

A Balmer, Ragierungsral



	A.	Allgemeine Bestimmungen
	B.	Sozialhilfebehörde
	C.	Schlussbestimmung

